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Zwang in Kinderheimen Autonomie im Altersheim Orientierungshilfen im Pflegeheim

Zwangsmassnahmen
Überprüfung
Die nationale Antifolterkommission will Sozialeinrichtungen
überprüfen. Das löst bei Curaviva Schweiz Irritation aus. 6

Düsteres Kapitel
Die Geschichte der Kinder- und Jugendheime in der Schweiz ist eine
Geschichte von Gewalt, Willkür und Ungerechtigkeit. 12

«Selten, aber streng»
Ein Jugendheim braucht Regeln - und die Möglichkeit, Vergehen zu
sanktionieren. Doch: Wie straft man richtig? Zwei Sozialpädagogen
geben Antworten. 16

Ohne Zwangsfixierungen
Zewi-Decken und Gitterbetten gehören noch heute zur
Standardausrüstung vieler Pflegeheime. Ein Heim in Fällanden zeigt, dass es
auch ohne geht. 18

Juristisch klar geregelt
Zuweilen sind in Heimen Zwangsmassnahmen unumgänglich. Doch
das Gesetz regelt, wann sie zur Anwendung kommen dürfen. 25

Überfordertes Personal in Wohnheimen
Wie können Menschen ruhiggestellt werden, die mit ihrem
herausfordernden Verhalten das Heimpersonal überfordern? 28

Unterstützungsbedarf
Ein Forschungsprojekt der Hochschule Luzern ermittelt den

Unterstützungsbedarf der Mitarbeitenden in der Intensivbetreuung. 33

Grosse Beanspruchung für alle
Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz eruiert die
Auswirkungen von herausfordernden Verhaltensweisen. 37

Schläge und verbale Attacken
Aggression und Gewalt sind Dauerthemen in Jugendheimen. Nicht
selten gerät das Personal in brenzlige Situationen. 39

Management
Signaletik in Alters- und Pflegeheimen
Wie müssen Orientierungshilfen in Heimen für alte Menschen mit
Sehschwächen oder demenziellen Krankheiten beschaffen sein,
damit sie Klarheit schaffen und nicht Verwirrung stiften? 42

Krankheiten aus der Wäscherei
Hygiene muss das oberste Gebot sein in der Heimwäscherei. Sonst
wird sie zum Herd für Krankheiten. 46

Verband

Führungswechsel
Bei Curaviva Schweiz haben Führungswechsel in
zwei Fachbereichen stattgefunden. 50

Journal
Kolumne
Kurznachrichten
Stelleninserate

53

53

22, 30, 36

Titelbild: Drastische Strafe für zwei «Schwererziehbare». Kinder
wie Wilhelm Büschs Max und Moritz riskierten in der Wirklichkeit des
19. Jahrhunderts zwar nicht ein Todesurteil, aber sie wären wohl in ein
«Erziehungsheim» gesteckt worden. Bild: Wilhelm Busch/Keystone
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